
Seite 1 von 2 

 

 

LANDRATSAMT GÖPPINGEN 
Umweltschutzamt 

 
 

M E R K B L A T T 
 

Bodenschutz bei Bauarbeiten 
 
 
Böden sind gewachsene Naturkörper mit wichtigen Funktionen in der Natur: 
- Lebensraum für Bodenlebewesen (Pilze, Bakterien, Würmer, Insektenlarven, größere 

Tiere). 
- Standort für natürliche Vegetation und Kulturpflanzen. 
- Wasserkreislauf, langsames Versickern, Schadstofffilter, Grundwasserschutz. 
- Archiv der Landschafts- und Kulturgeschichte. 
 
 
Das sollten Sie beachten: 
 
 
1. Erdarbeiten sollten nur bei trockener Witterung und gut trockenem, bröseligem Boden 
ausgeführt werden. Zu feuchter Boden wird leicht verdichtet. Der humose Oberboden 
(sog. Mutterboden) sollte gleich zu Beginn der Bauarbeiten auf allen beanspruchten Flä-
chen abgeschoben werden. Hohes Gras und andere Pflanzen sollten Sie abmähen und 
kompostieren. Auf eine zügige Bauausführung der Erdarbeiten ist zu achten, da sonst die 
Gefahr der Bodenabschwemmung besteht. 
 
 
2. Erdaushub sollte abseits des Baubetriebes in Mieten gelagert werden. Fragen Sie nach 
Zwischenlagerplätzen in Ihrem Baugebiet. Humoser Oberboden und humusfreier Unterbo-
den müssen getrennt werden. Mutterbodenmieten sollten nicht höher als 2 m aufgeschüt-
tet werden. Regenwasser soll gut abfließen können, damit die Mieten nicht vernässen. 
Wenn Sie die Mieten mit Raps, Senf, Phazelia, Kürbis o. ä. einsäen, bleibt das Bodenle-
ben aktiv und sie schützen den Boden zusätzlich vor starker Austrocknung und Vernäs-
sung und Abtrag durch Wind und Wasser. 
 
 
3. Verwendung des Erdaushubs steht vor Entsorgung. Erdaushub sollte soweit als mög-
lich auf der Baustelle zur Auffüllung und Geländegestaltung verwertet werden. Bei Auffül-
lungen darf niemals humoser Mutterboden vergraben werden. Nicht benötigter Erdaushub 
muss sinnvoll verwertet werden. Fragen Sie bei Ihrer Gemeinde nach Verwertungsmög-
lichkeiten. Bei notwendigen Auffüllungen auf Ihrer Baustelle sollten Sie nur unbelastetes 
Erdmaterial verwenden. Sie sollten Ihren Lieferanten nach der Herkunft fragen und sich 
die Unbedenklichkeit bestätigen lassen. 
 
 
4. Bodenverdichtungen durch Befahren mit schweren Baumaschinen sind nicht immer 
vermeidbar. Markierte Bauwege können dazu beitragen, dass nicht wahllos verdichtet 
wird. Sie sollten dort angelegt werden, wo später Abstellplätze oder Zufahrten liegen sol-
len. Gegebenenfalls kann eine provisorische Baustraße durch lastverteilende Platten her-
gestellt werden. 
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5. Bodenversiegelungen auf Zufahrten, Abstellplätzen und Gartenwegen vermindern die 
Wasserversickerung und belasten die Kläranlagen. Vermeiden Sie wasserdichte Beläge 
wie Beton, Asphalt oder Pflaster mit engen Fugen. Besser sind breitfugige Pflaster. Ra-
sengittersteine, Kies- bzw. Schotterbeläge oder einfach nur Rasen. Wo immer es möglich 
ist, sollten Sie auf Einrütteln und Verdichten des Unterbaues verzichten. 
 
 
6. Verunreinigungen des Bodens mit Bauchemikalien wie Farben, Lacke, Verdünnern, 
Lösungsmittel, Öl müssen vermieden werden. Leere Behälter und Reste müssen fachge-
recht entsorgt werden. Es ist verboten, Bauabfälle bei der Hinterfüllung der Kellerwände 
zu vergraben. Dadurch entstehen Altlasten von morgen. Sie dürfen auf keinen Fall Abfälle 
verbrennen, dabei können hoch gefährliche Stoffe entstehen, die den Boden für immer 
belasten. 
 
 
7. Torf zur Bodenverbesserung. Verzichten Sie auf Torf. Schonen Sie unsere bedrohten 
Moore und Feuchtgebiete. Gründüngung mit Raps, Senf oder Phazelia schafft dauerhaften 
Humus und schließt den Boden auf. 
 
 
8. Überdüngung: Bevor Sie zuviel des Guten tun, sollten Sie Ihren Boden auf Nährstoffe 
untersuchen lassen. Adressen vermitteln: Gartenbauberater, Gartenbauvereine und Land-
wirtschaftsämter. 


